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Maßnahmen Zuwendungsvorraussetzungen Zuwendungshöhe 

grundsätzlich 
Zuwendungshöhe 

bereits in Agrar- 
Umweltprogramm 

Zuwendungshöhe 

nicht in Agrar- 
Umweltprogramm 

Brutzeitprämie Braunkehlchen 

zur kurzfristigen Bereitstellung von neuen, potenziellen 

Brut- und Aufzuchthabitaten des Braunkehlchens als 

Leitart mit gemeinsamer Begehung der potentiellen 
Flächen und Festlegung notwendiger 
Rahmenbedingungen zur Berücksichtigung des Brut- 

und Aufzuchtverhaltens des Braunkehlchens: 

Sensible Zeit von Mitte April (Rückkehr aus den 
Überwinterungsgebieten, Partnerfindung) bis Mitte/ 
Ende Juli - Ende der Brutphase. 

In dieser Zeit möglichst wenig Störungen. 

Flächen dürfen nicht in EULLa-Verträgen gebunden 
sein. Die potentielle Eignung der Flächen als 

Bruthabitat muß naturschutzfachlich durch den 
Projektbetreuer bestätigt werden. 

Anforderungen an die Landwirte: Kenntnis über 

Lebensweise, Brut- und Aufzuchtverhalten des 

Braunkehlchens einschließlich der für den Bruterfolg 
entscheidenden Zeitfenster und notwendigen 
Habitatstrukturen. 

XXX €/ha 250 €/ha 
(Mahd ab 01.07.), 

Zusatzmodul 

abweichende 
Mähzeitpunkte: 

165 €/ha 
(Mahd ab 15.07.), 

aus Agrar-Umwelt- 
programm EULLa 
max. 415 € 

XXX €/ha 

Erschwernisprämie Braunkehlchen 

für die hinreichende Bereitstellung der relevanten 

Lebensraumausstattung: Bedarf an vertikalen 
Strukturen (verholzte Pflanzenstengel, Holzpfähle o. ä.) 

als Ansitzwearte für Altvögel, ausreichende 
Nahrungsressourcen (blüten- und insektenreiche 

Flächen während der gesamten Aktivitätsphase der 
Braunkehlchen). 

XXX €/ha XXX €/ha XXX €/ha 

Nachweisprämie Braunkehichen 

für Brutpaar / besetztes Revier: 

Alle betroffenen Schläge im Umkreis von 

100 m um den Nist- / Revierstandort. 

Nachweis von Brutpaaren / besetzten Revieren, 
Bestätigung d. Projektbetreuer, Brut- / Aufzucht- 

plätze müssen bis zum 15.07. lokalisierbar sein. 
(Termin nimmt Bezug auf das Brutverhalten, 

nicht auf die Bewirtschaftung selbst!) 

XXX € / Brutpaar / 

besetztes Revier 

XXX€/Brutpaar/ 

besetztes Revier 

XXX €/Brutpaar/ 

besetztes Revier 

maximaie Zuwendungshöhe 

(Dauerprämie) 

XXX €/ha 

ZUS. zur Prämie aus 

Agrar-Umwelt- 

programm EULLa = 

XXX €/ha XXX €/ha 


